
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel I 

Änderung des Strafgesetzbuches 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Verletzung der Privatsphäre und bestimmter Berufsgeheimnisse 
§ 118. bis § 120. … § 118. bis § 120. … 

 Verletzung schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen durch Bildaufnahmen 
 § 120a. (1) Wer von einem anderen in der Absicht, diesen bloßzustellen, eine 

Bildaufnahme herstellt, einem Dritten zugänglich macht oder veröffentlicht, die 
Umstände des persönlichen Lebens- oder Geheimnisbereichs betrifft, an denen der 
Abgebildete ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse (§§ 1 Abs. 1, 8 und 9 
DSG 2000) hat, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 

 (2) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen. 
§ 121. bis § 124. … § 121. bis § 124. … 

  

Artikel II 

Änderung des Mediengesetzes 

Dritter Abschnitt 

Persönlichkeitsschutz 
Üble Nachrede, Beschimpfung, Verspottung und Verleumdung Üble Nachrede, Beschimpfung, Verspottung und Verleumdung 

§ 6. (1) Wird in einem Medium der objektive Tatbestand der üblen Nachrede, 
der Beschimpfung, der Verspottung oder der Verleumdung hergestellt, so hat der 
Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die 
erlittene Kränkung. Die Höhe des Entschädigungsbetrages ist nach Maßgabe des 
Umfangs und der Auswirkungen der Veröffentlichung, insbesondere auch der Art 
und des Ausmaßes der Verbreitung des Mediums, zu bestimmen; auf die Wahrung 

§ 6. (1) Wird in einem Medium der objektive Tatbestand der üblen Nachrede, 
der Beschimpfung, der Verspottung oder der Verleumdung hergestellt, so hat der 
Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 1). 
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der wirtschaftlichen Existenz des Medieninhabers ist Bedacht zu nehmen. Der 
Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro, bei einer Verleumdung oder bei beson-
ders schwerwiegenden Auswirkungen einer üblen Nachrede 50 000 Euro nicht 
übersteigen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches 

§ 7. (1) Wird in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich eines 
Menschen in einer Weise erörtert oder dargestellt, die geeignet ist, ihn in der Öf-
fentlichkeit bloßzustellen, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber An-
spruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbe-
trag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz 
anzuwenden. 

§ 7. (1) Wird in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich eines 
Menschen in einer Weise erörtert oder dargestellt, die geeignet ist, ihn in der Öf-
fentlichkeit bloßzustellen, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber An-
spruch auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung 
(§ 8 Abs. 1). 

(2) … (2) … 
Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen 

§ 7a. (1) Werden in einem Medium der Name, das Bild oder andere Angaben 
veröffentlicht, die geeignet sind, in einem nicht unmittelbar informierten größeren 
Personenkreis zum Bekanntwerden der Identität einer Person zu führen, die 

§ 7a. (1) Werden in einem Medium der Name, das Bild oder andere Angaben 
veröffentlicht, die geeignet sind, in einem nicht unmittelbar informierten größeren 
Personenkreis zum Bekanntwerden der Identität einer Person zu führen, die 

 1. Opfer einer gerichtlich strafbaren Handlung geworden ist oder  1. Opfer einer Straftat geworden ist, 
 2. einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig ist oder wegen einer 

solchen verurteilt wurde, 
 2. einer Straftat verdächtig ist oder wegen einer solchen verurteilt wurde, 

  3. Angehöriger (§ 72 StGB) einer in Z 1 oder 2 genannten Person ist 
oder 

  4. Zeuge der Straftat war, 
und werden hiedurch schutzwürdige Interessen dieser Person verletzt, ohne daß 
wegen deren Stellung in der Öffentlichkeit, wegen eines sonstigen Zusammenhan-
ges mit dem öffentlichen Leben oder aus anderen Gründen ein überwiegendes 
Interesse der Öffentlichkeit an der Veröffentlichung dieser Angaben bestanden 
hat, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf Entschädigung 
für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro nicht über-
steigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf Entschädigung 
für die erlittene persönliche Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 1), es sei denn, dass 
wegen der Stellung des Betroffenen in der Öffentlichkeit, wegen eines sonsti-
gen Zusammenhanges mit dem öffentlichen Leben oder aus anderen Grün-
den ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der Veröffentlichung 
dieser Angaben bestanden hat. 

(2) Schutzwürdige Interessen des Betroffenen werden jedenfalls verletzt, 
wenn die Veröffentlichung 
 1. im Fall des Abs. 1 Z 1 geeignet ist, einen Eingriff in den höchstpersönli-

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 setzt für eine in Abs. 1 Z 2 genannte Per-
son überdies voraus, dass das Bekanntwerden ihrer Identität ihre schutzwür-
digen Interessen verletzt hat; dies ist jedenfalls der Fall, wenn sich die Veröf-
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chen Lebensbereich oder eine Bloßstellung des Opfers herbeizuführen, 

 2. … 
fentlichung auf einen Jugendlichen oder bloß auf ein Vergehen bezieht oder 
das Fortkommen des Betroffenen unverhältnismäßig beeinträchtigen kann. 

(3) … (3) … 
Schutz der Unschuldsvermutung Schutz der Unschuldsvermutung 

§ 7b. (1) Wird in einem Medium eine Person, die einer gerichtlich strafbaren 
Handlung verdächtig, aber nicht rechtskräftig verurteilt ist, als überführt oder 
schuldig hingestellt oder als Täter dieser strafbaren Handlung und nicht bloß als 
tatverdächtig bezeichnet, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber An-
spruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbe-
trag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz 
anzuwenden. 

§ 7b. (1) Wird in einem Medium eine Person, die einer gerichtlich strafbaren 
Handlung verdächtig, aber nicht rechtskräftig verurteilt ist, als überführt oder 
schuldig hingestellt oder als Täter dieser strafbaren Handlung und nicht bloß als 
tatverdächtig bezeichnet, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber An-
spruch auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung 
(§ 8 Abs. 1). 

(2) … (2) … 
Schutz vor verbotener Veröffentlichung Schutz vor verbotener Veröffentlichung 

§ 7c. (1) Wird in einem Medium eine Mitteilung über den Inhalt von Auf-
nahmen, Bildern oder schriftlichen Aufzeichnungen aus der Überwachung von 
Nachrichten im Sinne des § 134 Z 3 StPO oder aus einer optischen oder akusti-
schen Überwachung von Personen unter Verwendung technischer Mittel veröf-
fentlicht, ohne daß insoweit von den Aufnahmen oder von den Bildern und schrift-
lichen Aufzeichnungen in öffentlicher Hauptverhandlung Gebrauch gemacht wur-
de, so hat jeder Betroffene, dessen schutzwürdige Interessen verletzt sind, gegen 
den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. 
Der Entschädigungsbetrag darf 50 000 Euro, ist die Veröffentlichung jedoch ge-
eignet, die wirtschaftliche Existenz oder die gesellschaftliche Stellung des Betrof-
fenen zu vernichten, 100 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 
zweiter Satz anzuwenden. 

§ 7c. (1) Wird in einem Medium eine Mitteilung über den Inhalt von Auf-
nahmen, Bildern oder schriftlichen Aufzeichnungen aus der Überwachung von 
Nachrichten im Sinne des § 134 Z 3 StPO oder aus einer optischen oder akusti-
schen Überwachung von Personen unter Verwendung technischer Mittel veröf-
fentlicht, ohne dass insoweit von den Aufnahmen oder von den Bildern und 
schriftlichen Aufzeichnungen in öffentlicher Hauptverhandlung Gebrauch ge-
macht wurde, so hat jeder Betroffene, dessen schutzwürdige Interessen verletzt 
sind, gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 1). 

(2) … (2) … 
Gemeinsame Bestimmungen Gemeinsame Bestimmungen 

§ 8.  § 8. (1) Die Höhe des Entschädigungsbetrages nach den §§ 6, 7, 7a, 7b 
oder 7c ist nach Maßgabe des Umfangs, des Veröffentlichungswerts und der 
Auswirkungen der Veröffentlichung, insbesondere auch der Art und des 
Ausmaßes der Verbreitung des Mediums, zu bestimmen; auf die Wahrung 
der wirtschaftlichen Existenz des Medieninhabers ist Bedacht zu nehmen. 
Der Entschädigungsbetrag ist mit mindestens 100 Euro festzusetzen und darf 
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den Betrag von 100 000 Euro nicht übersteigen, es sei denn, ein Übersteigen 
des Höchstbetrages ist auf Grund besonders schwerwiegender Auswirkungen 
der Rechtsverletzung und eines besonders schwerwiegenden Verstoßes gegen 
die gebotene journalistische Sorgfalt gerechtfertigt. 

(1) Den Anspruch auf einen Entschädigungsbetrag nach den §§ 6, 7, 7a, 7b 
oder 7c kann der Betroffene in dem Strafverfahren, an dem der Medieninhaber als 
Beschuldigter oder nach dem § 41 Abs. 6 beteiligt ist, bis zum Schluß der Haupt-
verhandlung oder Verhandlung geltend machen. Kommt es nicht zu einem solchen 
Strafverfahren, so kann der Anspruch mit einem selbständigen Antrag geltend 
gemacht werden. 

(1a) Den Anspruch auf einen Entschädigungsbetrag nach den §§ 6, 7, 7a, 7b 
oder 7c kann der Betroffene in dem Strafverfahren, an dem der Medieninhaber als 
Beschuldigter oder nach dem § 41 Abs. 6 beteiligt ist, bis zum Schluß der Haupt-
verhandlung oder Verhandlung geltend machen. Kommt es nicht zu einem solchen 
Strafverfahren, so kann der Anspruch mit einem selbständigen Antrag geltend 
gemacht werden. 

(2) Das Gericht ist bei der Entscheidung über einen Entschädigungsanspruch 
nach den §§ 6, 7, 7a, 7b oder 7c an die rechtliche Beurteilung des Betroffenen 
nicht gebunden. Hat ein Betroffener auf Grund einer Veröffentlichung nach meh-
reren Bestimmungen Anspruch auf Entschädigung, so ist ein einziger Entschädi-
gungsbetrag zu bestimmen, der das Höchstmaß des höchsten in Betracht kommen-
den Entschädigungsanspruchs nicht übersteigen darf; das Zusammentreffen meh-
rerer Ansprüche ist bei der Bemessung zu berücksichtigen. 

(2) Das Gericht ist bei der Entscheidung über einen Entschädigungsanspruch 
nach den §§ 6, 7, 7a, 7b oder 7c an die rechtliche Beurteilung des Betroffenen 
nicht gebunden. Hat ein Betroffener auf Grund einer Veröffentlichung nach meh-
reren Bestimmungen Anspruch auf Entschädigung, so ist ein einziger Entschädi-
gungsbetrag zu bestimmen; das Zusammentreffen mehrerer Ansprüche ist bei der 
Bemessung zu berücksichtigen. 

(3) … (3) … 
Selbständiges Entschädigungsverfahren Selbständiges Entschädigungsverfahren 

§ 8a. (1) … § 8a. (1) … 
(2) Der selbstständige Antrag muss bei sonstigem Verlust des Anspruchs bin-

nen sechs Monaten nach der erstmaligen, dem Anspruch zu Grunde liegenden 
Verbreitung, Ausstrahlung oder Abrufbarkeit bei dem nach den §§ 40, 41 Abs. 2 
zuständigen Strafgericht eingebracht werden. Die Öffentlichkeit der Verhandlung 
ist auf Verlangen des Antragstellers jedenfalls auszuschließen, soweit Tatsachen 
des höchstpersönlichen Lebensbereiches erörtert werden. 

(2) Der selbstständige Antrag muss bei sonstigem Verlust des Anspruchs bin-
nen neun Monaten nach der erstmaligen, dem Anspruch zu Grunde liegenden 
Verbreitung, Ausstrahlung oder Abrufbarkeit bei dem nach den §§ 40, 41 Abs. 2 
zuständigen Strafgericht eingebracht werden. Die Öffentlichkeit der Verhandlung 
ist auf Verlangen des Antragstellers jedenfalls auszuschließen, soweit Tatsachen 
des höchstpersönlichen Lebensbereiches erörtert werden. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
Ausschluß der Veröffentlichungspflicht Ausschluß der Veröffentlichungspflicht 

§ 11. (1) … § 11. (1) … 
 1. bis 9. …  1. bis 9. … 
 10. wenn die Gegendarstellung nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf des 

Tages, an dem die Tatsachenmitteilung veröffentlicht oder abrufbar ge-
macht worden ist, die nachträgliche Mitteilung nicht binnen zwei Mona-

 10. wenn die Gegendarstellung nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf des 
Tages, an dem die Tatsachenmitteilung veröffentlicht oder abrufbar ge-
macht worden ist, die nachträgliche Mitteilung nicht binnen zwei Mona-
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ten nach Ablauf des Tages, an dem der Betroffene von der Zurücklegung 
der Anzeige oder der Beendigung des Verfahrens Kenntnis erhalten hat, 
beim Medieninhaber oder in der Redaktion des Medienunternehmens ein-
gelangt ist. Enthält ein periodisches Medium Angaben über den Tag des 
Erscheinens, so ist das Begehren jedenfalls rechtzeitig gestellt, wenn es 
binnen zwei Monaten nach Ablauf des auf der Nummer angegebenen Ta-
ges einlangt. 

ten nach Ablauf des Tages, an dem der Betroffene vom Rücktritt von 
der Verfolgung oder der Beendigung des Verfahrens Kenntnis erhalten 
hat, beim Medieninhaber oder in der Redaktion des Medienunternehmens 
eingelangt ist. Enthält ein periodisches Medium Angaben über den Tag 
des Erscheinens, so ist das Begehren jedenfalls rechtzeitig gestellt, wenn 
es binnen zwei Monaten nach Ablauf des auf der Nummer angegebenen 
Tages einlangt. 

(2) … (2) … 
Zeitpunkt und Form der Veröffentlichung Zeitpunkt und Form der Veröffentlichung 

§ 13. (1) bis (6) … § 13. (1) bis (6) … 
(7) Die Veröffentlichung hat ohne Einschränkungen und Weglassungen zu 

geschehen. Ein Zusatz hat sich von ihr deutlich abzuheben. 
(7) Die Veröffentlichung hat ohne Einschaltungen und Weglassungen zu ge-

schehen. Ein Zusatz hat sich von ihr deutlich abzuheben. 
§ 15. (1) Wurden Einwendungen innerhalb der gesetzlichen Frist nicht erho-

ben, so hat der Einzelrichter binnen fünf Werktagen nach Ablauf der Frist ohne 
Verhandlung durch Beschluß zu entscheiden. Dem Antrag ist stattzugeben, es sei 
denn, daß er offensichtlich nicht berechtigt ist. Gegen die Entscheidung des Ein-
zelrichters steht die Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. Die Beschwerde 
hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 15. (1) Wurden Einwendungen innerhalb der gesetzlichen Frist nicht erho-
ben, so hat der Einzelrichter dem Antrag binnen fünf Werktagen nach Ablauf 
der Frist ohne Verhandlung durch Beschluss stattzugeben, es sei denn, dass 
der Antrag offensichtlich nicht berechtigt ist; in diesem Fall ist nach Abs. 3 
vorzugehen. Gegen die Entscheidung des Einzelrichters steht die Beschwerde an 
das übergeordnete Gericht zu. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Verbot von Fernseh-, Hörfunk-, Film- und Fotoaufnahmen Verbot von Fernseh-, Hörfunk-, Film- und Fotoaufnahmen 

§ 22. Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und 
Fotoaufnahmen von Verhandlungen der Gerichte und unabhängigen Verwaltungs-
senate sind unzulässig. 

§ 22. (1) Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- 
und Fotoaufnahmen von Verhandlungen der Gerichte und unabhängigen Verwal-
tungssenate sind unzulässig. 

 (2) Außerhalb von Verhandlungen sind Bild- und Tonaufnahmen und -
übertragungen im Amtsgebäude und im Verhandlungssaal nur mit Zustim-
mung des Leiters der Dienststelle zulässig. Dieser hat unbeschadet der Befug-
nisse des Verhandlungsleiters solche Aufnahmen oder Übertragungen an 
bestimmte Bedingungen oder Auflagen (Abs. 3) zu knüpfen oder, falls dies 
nicht ausreicht, gänzlich zu untersagen, wenn zu besorgen ist, dass sonst 
 1. die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, insbesondere die Ruhe und 

Ordnung am Verhandlungsort beeinträchtigt oder 
 2.  Persönlichkeitsrechte von Beteiligten des Verfahrens oder von Drit-

ten, die gegenüber dem öffentlichen Informationsinteresse überwie-



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gen, verletzt würden. 

 (3) Unter Bedachtnahme auf die Bedeutung der Verhandlung, insbeson-
dere auf das Ausmaß des zu erwartenden Interesses der Medien, kann der 
Leiter der Dienststelle an Bedingungen oder Auflagen insbesondere vorsehen: 
 1. zeitliche und räumliche Beschränkungen der Aufnahmen und Über-

tragungen; 
 2. Festlegung, von welchen Personen Bildaufnahmen überhaupt nicht, 

nur aus der Ferne oder nur unter Bedingungen hergestellt oder über-
tragen werden dürfen, insbesondere, dass die Person vor Verbreitung 
der Bildaufnahmen mit technischen Mitteln unkenntlich zu machen 
ist; 

 3. Festlegung, dass nur einem beschränkten Kreis von Medienmitarbei-
tern die Berechtigung zu Aufnahmen oder Übertragungen unter der 
Bedingung erteilt wird, dass die hergestellten Bild- und Tonaufnah-
men anderen interessierten Medien unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen sind. 

 (4) Hat der Leiter der Dienststelle keine Anordnungen nach Abs. 2 und 3 
getroffen, ergibt sich aber kurzfristig ein Bedarf nach solchen Anordnungen, 
stehen die Befugnisse des Dienststellenleiters auch dem Leiter der Verhand-
lung zu. 

Fünfter Abschnitt 

Strafrechtliche Bestimmungen 
Einziehung Einziehung 

§ 33. (1) bis (2a) … § 33. (1) bis (2a) … 
(3) Das Recht des zur Privatanklage Berechtigten, die Einziehung im selb-

ständigen Verfahren zu begehren, erlischt nach sechs Wochen von dem Tage an, 
an dem ihm die strafbare Handlung und der Umstand bekanntgeworden sind, daß 
keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden kann. 

(3) Das Recht des zur Privatanklage Berechtigten, die Einziehung im selbst-
ständigen Verfahren zu begehren, erlischt nach sechs Wochen von dem Tag an, an 
dem ihm die strafbare Handlung und der Umstand bekannt geworden sind, dass 
die Verfolgung einer bestimmten Person nicht durchführbar ist oder nicht 
aufrechterhalten wird oder die Verurteilung aus Gründen, die eine Bestra-
fung ausschließen, nicht möglich ist. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
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Ergänzende Verfahrensbestimmungen Ergänzende Verfahrensbestimmungen 

§ 41. (1) bis (4) … § 41. (1) bis (4) … 
(5) Ein Ermittlungsverfahren findet im Verfahren auf Grund einer Privatan-

klage und im selbstständigen Verfahren (§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) nicht statt. 
Das Gericht hat die Anklage oder den Antrag zu prüfen und die ihm nach § 485 
StPO zukommenden Entscheidungen zu treffen. Gegen eine Entscheidung, mit der 
das Verfahren eingestellt wird, steht dem Ankläger oder Antragsteller die Be-
schwerde an das übergeordnete Gericht zu. In den Fällen des § 485 Abs. 1 Z 3 in 
Verbindung mit § 212 Z 1 und 2 StPO ist jedoch nach öffentlicher mündlicher 
Verhandlung zu entscheiden. In einem Verfahren auf Grund einer Privatanklage 
und in einem selbstständigen Verfahren kann das Gericht in diesen Fällen von der 
Durchführung einer Verhandlung absehen, wenn der Privatankläger oder An-
tragsteller ausdrücklich darauf verzichtet. 

(5) Ein Ermittlungsverfahren findet im Verfahren auf Grund einer Privatan-
klage und im selbstständigen Verfahren (§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) nicht statt. 
Kann jedoch eine Privatanklage oder ein Antrag auf Durchführung eines 
selbstständigen Verfahrens noch nicht eingebracht werden, kann der Betrof-
fene bei Gericht (§§ 31 Abs. 1 Z 2, 104 und 105 StPO) einen Antrag auf An-
ordnung oder Bewilligung von Ermittlungsmaßnahmen nach dem 
8. Hauptstück der StPO zur Ausforschung des Täters oder zur Sicherung von 
Beweisen stellen. Das Gericht hat die Anklage oder den Antrag zu prüfen und die 
ihm nach § 485 StPO zukommenden Entscheidungen zu treffen. Gegen eine Ent-
scheidung, mit der das Verfahren eingestellt wird, steht dem Ankläger oder An-
tragsteller die Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. In den Fällen des 
§ 485 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 212 Z 1 und 2 StPO ist jedoch nach öffentli-
cher mündlicher Verhandlung zu entscheiden. In einem Verfahren auf Grund einer 
Privatanklage und in einem selbstständigen Verfahren kann das Gericht in diesen 
Fällen von der Durchführung einer Verhandlung absehen, wenn der Privatankläger 
oder Antragsteller ausdrücklich darauf verzichtet. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 
Anklageberechtigung Anklageberechtigung 

§ 42. Wird gegen ein periodisches Medium eine strafbare Handlung gegen 
die Ehre gerichtet, ohne daß erkennbar ist, auf welche Person der Angriff abzielt, 
so ist der Herausgeber berechtigt, Anklage einzubringen. 

§ 42. Wird gegen ein periodisches Medium eine gerichtlich strafbare Hand-
lung gegen die Ehre gerichtet, ohne daß erkennbar ist, auf welche Person der An-
griff abzielt, so ist der Herausgeber berechtigt, Anklage einzubringen. 

Neunter Abschnitt 

Geltungsbereich 
§ 50. Die §§ 1, 23, 28 bis 42, 43 Abs. 4, 47 Abs. 1 und 2, 48, 49 und im Falle 

der Z 4 dieser Bestimmung auch § 25 Abs. 5, nicht aber die anderen Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes, sind auch anzuwenden auf 

§ 50. Die §§ 1, 23, 28 bis 42, 43 Abs. 4, 47 Abs. 1 und 2, 48, 49 und im Falle 
der Z 4 dieser Bestimmung auch § 25 Abs. 5, nicht aber die anderen Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes, sind auch anzuwenden auf 

 1. die Medien ausländischer Medienunternehmen, es sei denn, dass das Me-
dium zur Gänze oder nahezu ausschließlich im Inland verbreitet wird; 

 1. die Medien ausländischer Medieninhaber, es sei denn, dass das Medium 
zur Gänze oder nahezu ausschließlich im Inland verbreitet wird; 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 
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Zehnter Abschnitt 

Schlussbestimmungen 
Inkrafttretensbestimmungen zu Novellen ab der Novelle BGBl. I Nr. 75/2000 Inkrafttretensbestimmungen zu Novellen ab der Novelle BGBl. I Nr. 75/2000 

§ 55. (1) bis (6) … § 55. (1) bis (6) … 
 (7) Die §§ 6 Abs. 1, 7 Abs. 1, 7a Abs. 1 und 2, 7b Abs. 1, 7c Abs. 1, 8 

Abs. 1 und 2, 8a Abs. 2, 11 Abs. 1 Z 10, 13 Abs. 7, 15 Abs. 1, 22 Abs. 2 bis 5, 
33 Abs. 3, 41 Abs. 5, 41 Abs. 8, 42, 50 Z 1 und 56 in der Fassung der Novelle 
BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

§ 56. (1) und (2) … § 56. (1) und (2) … 
 (3) Die durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/xxxx geänderten Bestim-

mungen sind in Strafsachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem Inkraft-
treten das Urteil in erster Instanz gefällt worden ist. Nach Aufhebung eines 
Urteils infolge Nichtigkeitsbeschwerde, Berufung, Wiederaufnahme oder 
Erneuerung des Strafverfahrens oder infolge eines Einspruches ist jedoch im 
Sinne der §§ 1, 61 StGB vorzugehen. 

  

Artikel III 

Änderung der Strafprozessordnung 1975 
Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft 

§ 20. (1) bis (2) … § 20. (1) bis (2) … 
(3) Die Staatsanwaltschaft ist auch für die Erledigung von Rechtshilfeersu-

chen in- und ausländischer Justizbehörden zuständig, soweit im Einzelnen nichts 
anderes bestimmt wird. 

(3) Die Staatsanwaltschaft hat auch Rechtshilfeersuchen in- und auslän-
discher Justizbehörden im Umfang ihrer Zuständigkeit zu erledigen, soweit 
im Einzelnen nichts anderes bestimmt wird. 

Zusammenhang Zusammenhang 
§ 26. (1) bis (2) …. § 26. (1) bis (2) …. 
 (3) Wird das Ermittlungsverfahren hinsichtlich jener Beschuldigter oder 

jener Straftaten, die den Zusammenhang begründet haben, durch Einstellung 
oder Rücktritt von der Verfolgung beendet, so hat die Staatsanwaltschaft das 
Ermittlungsverfahren an die im Übrigen nach § 25 zuständige Staatsanwalt-
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schaft abzutreten. 

Örtliche Zuständigkeit Örtliche Zuständigkeit 
§ 36. (1) bis (3) … § 36. (1) bis (3) … 
(4) Ein Gericht bleibt auch dann für das Hauptverfahren örtlich zuständig, 

wenn es ein Verfahren gegen einen Angeklagten oder wegen einer Straftat aus-
scheidet, es sei denn, dass ein Gericht mit Sonderzuständigkeit ein Verfahren 
wegen einer allgemeinen strafbaren Handlung oder ein Landesgericht eine Strafsa-
che ausscheidet, für deren Verhandlung und Entscheidung das Bezirksgericht 
zuständig ist. 

(4) Ein Gericht bleibt auch dann für das Hauptverfahren örtlich zuständig, 
wenn es ein Verfahren gegen einen Angeklagten oder wegen einer Straftat trennt, 
es sei denn, dass ein Gericht mit Sonderzuständigkeit ein Verfahren wegen einer 
allgemeinen strafbaren Handlung oder ein Landesgericht eine Strafsache trennt, 
für deren Verhandlung und Entscheidung das Bezirksgericht zuständig ist. 

(5) … (5) … 
Delegierung Delegierung 

§ 39. (1) … § 39. (1) … 
(2) Ein Antrag auf Delegierung steht der Staatsanwaltschaft und dem Be-

schuldigten zu; das Gericht kann sie anregen. Der Antrag ist bei dem Gericht ein-
zubringen, das für das Verfahren zuständig ist, und hat eine Begründung zu enthal-
ten. 

(2) Ein Antrag auf Delegierung steht der Staatsanwaltschaft und dem Ange-
klagten zu; das Gericht kann sie anregen. Der Antrag ist bei dem Gericht einzu-
bringen, das für das Verfahren zuständig ist, und hat eine Begründung zu enthal-
ten. 

Ausgeschlossenheit von Richtern Ausgeschlossenheit von Richtern 
§ 43. (1) bis (3) … § 43. (1) bis (3) … 
(4) Ein Richter ist ebenso von der Entscheidung über einen Antrag auf Wie-

deraufnahme oder einen Antrag auf Erneuerung des Strafverfahrens (§ 363a) und 
von der Mitwirkung und Entscheidung im erneuerten Verfahren ausgeschlossen, 
wenn er im Verfahren bereits als Richter tätig gewesen ist. 

(4) Ein Richter ist von der Entscheidung über einen Antrag auf Wieder-
aufnahme ausgeschlossen, wenn er im ersten Verfahrensgang bereits als 
Richter tätig gewesen ist. Gleiches gilt für die Entscheidung über einen An-
trag auf Erneuerung des Strafverfahrens (§ 363a) und die Mitwirkung und 
Entscheidung im erneuerten Verfahren. 

Akteneinsicht Akteneinsicht 
§ 51. (1) … § 51. (1) … 
(2) Soweit die im § 162 angeführte Gefahr besteht, ist es zulässig, personen-

bezogene Daten und andere Umstände, die Rückschlüsse auf die Identität oder die 
höchstpersönlichen Lebensumstände der gefährdeten Person zulassen, von der 
Akteneinsicht auszunehmen und Kopien auszufolgen, in denen diese Umstände 
unkenntlich gemacht wurden. Im Übrigen darf Akteneinsicht nur vor Beendigung 
des Ermittlungsverfahrens und nur insoweit beschränkt werden, als besondere 
Umstände befürchten lassen, dass durch eine sofortige Kenntnisnahme von be-

(2) Soweit zum Schutz vor Veröffentlichung der im § 54 erwähnten per-
sonenbezogenen Daten oder zur Abwendung der im § 162 angeführten Ge-
fahr erforderlich, ist es zulässig, personenbezogene Daten und andere Umstände, 
die Rückschlüsse auf die Identität oder die höchstpersönlichen Lebensumstände 
der gefährdeten Person zulassen, von der Akteneinsicht auszunehmen und Kopien 
auszufolgen, in denen diese Umstände unkenntlich gemacht wurden. Im Übrigen 
darf Akteneinsicht nur vor Beendigung des Ermittlungsverfahrens und nur inso-
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stimmten Aktenstücken der Zweck der Ermittlungen gefährdet wäre. Befindet sich 
der Beschuldigte jedoch in Haft, so ist eine Beschränkung der Akteneinsicht hin-
sichtlich solcher Aktenstücke, die für die Beurteilung des Tatverdachts oder der 
Haftgründe von Bedeutung sein können, ab Verhängung der Untersuchungshaft 
unzulässig. 

weit beschränkt werden, als besondere Umstände befürchten lassen, dass durch 
eine sofortige Kenntnisnahme von bestimmten Aktenstücken der Zweck der Er-
mittlungen gefährdet wäre. Befindet sich der Beschuldigte jedoch in Haft, so ist 
eine Beschränkung der Akteneinsicht hinsichtlich solcher Aktenstücke, die für die 
Beurteilung des Tatverdachts oder der Haftgründe von Bedeutung sein können, ab 
Verhängung der Untersuchungshaft unzulässig. 

(3) … (3) … 

Privatankläger Privatankläger 
§ 71. (1) Strafbare Handlungen, deren Begehung nur auf Verlangen des Op-

fers zu verfolgen sind, bezeichnet das Gesetz. Das Hauptverfahren wird in diesen 
Fällen auf Grund einer Anklage des Privatanklägers oder seines selbstständigen 
Antrags auf Erlassung vermögensrechtlicher Anordnungen nach § 445 durchge-
führt; ein Ermittlungsverfahren findet nicht statt. 

§ 71. (1) Ein Ermittlungsverfahren zur Aufklärung von Straftaten, die 
nach dem Gesetz nur auf Verlangen des Opfers zu verfolgen sind, findet 
grundsätzlich nicht statt. Das Hauptverfahren wegen solcher Taten wird auf 
Grund einer Anklage oder – auch wenn die Voraussetzungen für eine solche 
gegeben wären – eines selbstständigen Antrags des Privatanklägers auf Erlas-
sung der in § 445 oder anderen gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen 
vermögensrechtlichen Anordnungen durchgeführt. Liegen jedoch die Vor-
aussetzungen für eine Anklage oder einen Antrag auf Erlassung vermögens-
rechtlicher Anordnungen noch nicht vor, so kann das Opfer bei Gericht 
(§§ 31 Abs. 1 Z 2, 104 und 105) einen Antrag auf Anordnung oder Bewilli-
gung von Ermittlungsmaßnahmen nach dem 8. Hauptstück zur Ausforschung 
des Beschuldigten oder zur Sicherung von Beweisen oder vermögensrechtli-
chen Anordnungen (Abs. 5) stellen. 

(2) … (2) … 
(3) Die Privatanklage ist beim zuständigen Gericht einzubringen. Sie hat den 

Erfordernissen einer Anklageschrift (§ 211) zu entsprechen. Die Berechtigung zur 
Privatanklage und allfällige privatrechtliche Ansprüche sind, soweit sie nicht of-
fensichtlich sind, in der Begründung darzulegen. Für einen selbstständigen Antrag 
gilt Gleiches. 

(3) Anträge nach Abs. 1 sind beim jeweils zuständigen Gericht einzubrin-
gen. Privatanklagen und selbstständige Anträge auf Erlassung vermögens-
rechtlicher Anordnungen haben den Erfordernissen einer Anklageschrift (§ 211), 
Anträge auf Anordnung oder Bewilligung von Ermittlungsmaßnahmen jenen 
eines Beweisantrags (§ 55) zu entsprechen. Die Berechtigung zur Antragstellung 
und allfällige privatrechtliche Ansprüche sind, soweit sie nicht offensichtlich sind, 
in der Begründung darzulegen. 

(4) Das Gericht hat den Antrag dem Angeklagten und den Haftungsbeteilig-
ten mit der Information zuzustellen, dass sie berechtigt seien, sich dazu binnen 14 
Tagen zu äußern. Danach hat das Gericht, soweit es nicht nach § 485 oder § 451 
vorgeht, die Hauptverhandlung anzuberaumen. 

(4) Das Gericht hat die Anträge dem Angeklagten oder Antragsgegner und 
den Haftungsbeteiligten mit der Information zuzustellen, dass sie berechtigt seien, 
sich dazu binnen 14 Tagen zu äußern. Die Zustellung der Anträge kann jedoch 
vorerst unterbleiben, wenn besondere Umstände befürchten lassen, dass ansons-
ten der Zweck einer beantragten Beweissicherungsmaßnahme gefährdet wä-



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
re. Danach hat das Gericht, soweit es nicht nach § 485 oder § 451 vorgeht, die 
Hauptverhandlung anzuberaumen oder über den Antrag auf Anordnung oder 
Bewilligung von Ermittlungsmaßnahmen zu entscheiden. 

(5) Der Privatankläger hat grundsätzlich die gleichen Rechte wie die Staats-
anwaltschaft. Zwangsmaßnahmen zu beantragen ist er jedoch nur insofern berech-
tigt, als dies zur Sicherung von Beweisen oder vermögensrechtlichen Anordnun-
gen erforderlich ist. Die Festnahme des Beschuldigten oder die Verhängung oder 
Fortsetzung der Untersuchungshaft zu beantragen ist er nicht berechtigt. 

(5) Der Privatankläger hat grundsätzlich die gleichen Rechte wie die Staats-
anwaltschaft. Ermittlungsmaßnahmen zu beantragen ist er jedoch nur insofern 
berechtigt, als dies zur Ausforschung des Beschuldigten oder zur Sicherung von 
Beweisen oder vermögensrechtlichen Anordnungen erforderlich ist. Die im 
4. Abschnitt des 8. Hauptstücks geregelten Ermittlungsmaßnahmen und die 
Festnahme des Beschuldigten oder die Verhängung oder Fortsetzung der Untersu-
chungshaft zu beantragen, ist er nicht berechtigt. 

(6) Kommt der Privatankläger nicht zur Hauptverhandlung oder stellt er nicht 
die erforderlichen Anträge, so wird angenommen, dass er auf die Verfolgung ver-
zichtet habe. In diesen Fällen ist das Verfahren durch Beschluss einzustellen. 

(6) Kommt der Privatankläger nicht zur Hauptverhandlung oder stellt er nicht 
die erforderlichen Anträge (§ 255), so wird angenommen, dass er auf die Verfol-
gung verzichtet habe. In diesen Fällen ist das Verfahren durch Beschluss einzustel-
len. Soweit der Privatankläger einen selbstständigen Antrag auf Erlassung 
der in § 445 oder anderen gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen vermö-
gensrechtlichen Anordnungen einbringt, wird ein Verzicht der Verfolgung 
des Betroffenen angenommen. 

5. Hauptstück 

2. Abschnitt 
Amts- und Rechtshilfe, Akteneinsicht Amts- und Rechtshilfe, Akteneinsicht und Verwendung von Daten für 

statistische und wissenschaftliche Analysen und Untersuchungen 

Akteneinsicht Akteneinsicht 
§ 77. (1) und (2) … § 77. (1) und (2) … 
 (2a) Staatsanwaltschaften und Vorsteher der Gerichte können auf An-

trag jedoch auch für wissenschaftliche oder vergleichbare Arbeiten oder Un-
tersuchungen, die die Verwendung personenbezogener Daten zum Inhalt 
haben, die Einsicht in Akten eines Ermittlungs- oder Hauptverfahrens, die 
Herstellung von Abschriften (Ablichtungen) und die Übermittlung von Daten 
aus solchen bewilligen, sofern der Antragsteller zuvor die Zustimmung der 
von der personenbezogenen Auswertung Betroffenen eingeholt hat. Die Zu-
stimmung kann durch Entscheidung der Staatsanwaltschaft oder des Vorste-
hers des Gerichts ersetzt werden, soweit 
 1. die Einholung der Zustimmung der Betroffenen mangels Erreichbar-
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keit unmöglich ist oder sonst einen unverhältnismäßigen Aufwand 
bedeuten würde, 

 2. an der beantragten Verwendung ein öffentliches Interesse besteht 
und 

 3. die fachliche Eignung des Antragstellers glaubhaft gemacht wird. 
Der Antragsteller hat beim Verwenden personenbezogener Daten schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen an der Geheimhaltung zu wahren und der 
vertraulichen Behandlung der Daten Vorrang einzuräumen. Beim Verwen-
den sensibler Daten muss ein wichtiges öffentliches Interesse an der Untersu-
chung vorliegen, und der Antragsteller hat angemessene Vorkehrungen zur 
Geheimhaltung der Daten zu treffen. Zur Wahrung schutzwürdiger Interes-
sen der Betroffenen können Staatsanwaltschaft und Gericht die Bewilligung 
auch an die Erfüllung von Bedingungen und Auflagen knüpfen. 

(3) … (3) … 
 Verwendung von Daten für statistische und wissenschaftliche Analysen und 

Untersuchungen 
 § 77a. (1) Das Bundesministerium für Justiz kann Daten aus öffentlichen 

Büchern und Registern, die von Rechtskörpern des öffentlichen Bereichs 
geführt werden und die von ihm selbst, den Gerichten oder Staatsanwalt-
schaften im Zusammenhang mit der Wahrnehmung gesetzlich übertragener 
Aufgaben abrufbar sind, für statistische oder wissenschaftliche Analysen 
oder Untersuchungen, die keine personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel 
haben, verwenden und an Dritte weitergeben. 

(2) Die Befugnis nach Abs. 1 besteht jedoch nur dann, wenn 
 1. an der Auswertung der übermittelten Daten ein öffentliches Interesse 

besteht, 
 2. die rechtmäßige und sichere Verwendung der Daten und der Schutz 

der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen ausreichend gewähr-
leistet ist und 

 3. bei einer Weitergabe der Daten die fachliche Eignung des Dritten 
glaubhaft gemacht wird. 

(3) § 46 Abs. 5 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, ist 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 107. (1) Nach Beendigung des Ermittlungsverfahrens ist ein Einspruch § 107. (1) Nach Einbringung der Anklage ist ein Einspruch des Ange-
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nicht mehr zulässig. Zuvor erhobene Einsprüche gemäß § 106 Abs. 1 Z 1 sind als 
gegenstandslos zu betrachten. Im Falle, dass Anklage eingebracht wurde, hat über 
den Einspruch jenes Gericht zu entscheiden, das im Ermittlungsverfahren zustän-
dig gewesen wäre. Unzulässige Einsprüche und solche, denen die Staatsanwalt-
schaft entsprochen hat, sind zurückzuweisen. Im Übrigen hat das Gericht in der 
Sache zu entscheiden. 

klagten nicht mehr zulässig. Zuvor erhobene Einsprüche des Angeklagten 
oder anderer Beteiligter (§ 220) gemäß § 106 Abs. 1 Z 1 sind als gegenstands-
los zu betrachten. Im Fall, dass Anklage eingebracht oder das Ermittlungs-
verfahren sonst beendet wurde, hat über den Einspruch jenes Gericht zu 
entscheiden, das im Ermittlungsverfahren zuständig gewesen wäre. Unzuläs-
sige Einsprüche und solche, denen die Staatsanwaltschaft entsprochen hat, sind 
zurückzuweisen. Im Übrigen hat das Gericht in der Sache zu entscheiden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Sicherstellung Sicherstellung 

§ 110. (1) und (2) … § 110. (1) und (2) … 
(3) Die Kriminalpolizei ist berechtigt, Gegenstände (§ 109 Z 1 lit. a) von sich 

aus sicherzustellen, 
(3) Die Kriminalpolizei ist berechtigt, Gegenstände (§ 109 Z 1 lit. a) von sich 

aus sicherzustellen, 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. in den Fällen des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des 

Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Wa-
ren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu 
verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen 
derartige Rechte verletzen (Amtsblatt Nr. L 196 vom 02/08/2003 S. 0007 
– 0014). 

 4. wenn der Verdacht besteht, dass sie Rechte geistigen Eigentums ver-
letzen. 

(4) … (4) … 
§ 113. (1) … § 113. (1) … 
(2) Die Kriminalpolizei hat der Staatsanwaltschaft über jede Sicherstellung 

unverzüglich, längstens jedoch binnen 14 Tagen zu berichten (§ 100 Abs. 2 Z 2), 
soweit sie eine Sicherstellung nach § 110 Abs. 3 nicht zuvor wegen Fehlens oder 
Wegfalls der Voraussetzungen aufhebt. Dieser Bericht kann jedoch mit dem 
nächstfolgenden verbunden werden, wenn dadurch keine wesentlichen Interessen 
des Verfahrens oder von Personen beeinträchtigt werden und die sichergestellten 
Gegenstände geringwertig sind, sich in niemandes Verfügungsmacht befinden 
oder ihr Besitz allgemein verboten ist (§ 445a Abs. 1). Im Fall des § 110 Abs. 3 
Z 5 hat die Kriminalpolizei nach den Bestimmungen der §§ 3, 4 und 6 des Pro-
duktpirateriegesetzes 2004, BGBl. I Nr. 56/2004, vorzugehen. 

(2) Die Kriminalpolizei hat der Staatsanwaltschaft über jede Sicherstellung 
unverzüglich, längstens jedoch binnen 14 Tagen zu berichten (§ 100 Abs. 2 Z 2), 
soweit sie eine Sicherstellung nach § 110 Abs. 3 nicht zuvor wegen Fehlens oder 
Wegfalls der Voraussetzungen aufhebt. Dieser Bericht kann jedoch mit dem 
nächstfolgenden verbunden werden, wenn dadurch keine wesentlichen Interessen 
des Verfahrens oder von Personen beeinträchtigt werden und die sichergestellten 
Gegenstände geringwertig sind, sich in niemandes Verfügungsmacht befinden 
oder ihr Besitz allgemein verboten ist (§ 445a Abs. 1). Im Fall des § 110 Abs. 3 
Z 4 hat die Kriminalpolizei die Bestimmungen der §§ 3, 4 und 6 des Produkt-
pirateriegesetzes 2004, BGBl. I Nr. 56/2004 sinngemäß anzuwenden. 

(3) … (3) … 
(4) … (4) … 
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Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte 

§ 116. (1) …. § 116. (1) …. 
(2) … (2) … 

 1. …  1. … 
 2. die Geschäftsverbindung für die Transaktion eines Vermögensvorteils 

benutzt werde, der durch Straftaten erlangt oder für sie empfangen wurde 
(§ 20 StGB) oder welcher der Verfügungsmacht einer kriminellen Organi-
sation oder terroristischen Vereinigung unterliegt oder als Mittel der Ter-
rorismusfinanzierung bereit gestellt oder gesammelt wurde (§ 20b StGB). 

 2. die Geschäftsverbindung werde für die Transaktion eines Vermö-
gensvorteils benutzt, der durch Straftaten erlangt oder für sie empfangen 
wurde (§ 20 StGB) oder welcher der Verfügungsmacht einer kriminellen 
Organisation oder terroristischen Vereinigung unterliegt oder als Mittel 
der Terrorismusfinanzierung bereit gestellt oder gesammelt wurde (§ 20b 
StGB). 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
§ 169. (1) Personenfahndung durch Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung 

oder zur Festnahme ist von der Staatsanwaltschaft anzuordnen. Über weitere An-
ordnung der Staatsanwaltschaft kann sie öffentlich bekannt gemacht werden, wenn 
die Ausforschung des Beschuldigten oder die Auffindung einer anderen Person 
andernfalls wenig erfolgversprechend wäre und der Beschuldigte einer vorsätzlich 
begangenen Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bedroht 
ist, dringend verdächtig ist. Abbildungen von Personen dürfen jedoch nur dann 
veröffentlicht oder zur Veröffentlichung in Medien oder sonst öffentlich zugängli-
chen Dateien freigegeben werden, wenn der damit angestrebte Vorteil den mit der 
Veröffentlichung verbundenen Eingriff in die Intimsphäre deutlich überwiegt oder 
die Veröffentlichung zum Schutz der Rechte und Interessen von durch den Be-
schuldigten gefährdeten Personen erforderlich scheint. 

§ 169. (1) Personenfahndung durch Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung 
oder zur Festnahme ist von der Staatsanwaltschaft anzuordnen. Über weitere An-
ordnung der Staatsanwaltschaft kann sie öffentlich bekannt gemacht werden, wenn 
die Ausforschung des Beschuldigten, weiterer Opfer oder die Auffindung einer 
anderen Person andernfalls wenig erfolgversprechend wäre und der Beschuldigte 
einer vorsätzlich begangenen Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 
einem Jahr bedroht ist, dringend verdächtig ist. Abbildungen von Personen dürfen 
jedoch nur dann veröffentlicht oder zur Veröffentlichung in Medien oder sonst 
öffentlich zugänglichen Dateien freigegeben werden, wenn der damit angestrebte 
Vorteil den mit der Veröffentlichung verbundenen Eingriff in die Intimsphäre 
deutlich überwiegt oder die Veröffentlichung zum Schutz der Rechte und Interes-
sen von durch den Beschuldigten gefährdeten Personen erforderlich scheint. 

(2) … (2) … 
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 Sicherheitsleistung 
 § 172a. (1) Ist ein Beschuldigter, der im Inland keinen Wohnsitz oder 

ständigen Aufenthalt hat, nach seiner Vernehmung einer bestimmten Straftat 
dringend verdächtig, liegen aber die Voraussetzungen einer Festnahme nicht 
vor, so ist es zur Sicherstellung der Durchführung des Strafverfahrens zuläs-
sig, ihm die Leistung einer angemessenen Sicherheit für die zu erwartende 
Geldstrafe und die Kosten des Verfahrens sowie der dem Opfer zustehenden 
Entschädigung (§ 67 Abs. 1) aufzutragen. Für den Fall, dass die aufgetragene 
Sicherheitsleistung nicht unverzüglich erfolgt, sind Gegenstände [aus der 
Verfügungsmacht des Beschuldigten] sicherzustellen, die der Beschuldigte 
mit sich führt und ihm gehören und deren Wert nach Möglichkeit die Höhe 
des zulässigen Betrages der Sicherheit nicht übersteigt. 

(2) Die Sicherheitsleistung ist von der Staatsanwaltschaft auf Grund ei-
ner gerichtlichen Bewilligung in sinngemäßer Anwendung des § 180 Abs. 3 
anzuordnen. Bei Gefahr im Verzug ist die Kriminalpolizei allerdings berech-
tigt, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Sicherheitsleistung durchzu-
führen; in diesem Fall gilt § 172 Abs. 2 vierter und fünfter Satz sinngemäß. 

(3) Die Sicherheit wird frei, sobald das Strafverfahren rechtswirksam 
beendet ist, im Fall der Verurteilung des Angeklagten jedoch erst, sobald die 
Strafe vollzogen ist. Als Sicherheit sichergestellte Gegenstände und Vermö-
genswerte werden auch frei, sobald vom Beschuldigten die aufgetragene Si-
cherheit in Geld erlegt oder sonst sichergestellt wird oder ein Dritter Rechte 
an den Gegenständen oder Vermögenswerten glaubhaft macht. 

(4) Die Sicherheit ist vom Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft o-
der von Amts wegen mit Beschluss für verfallen zu erklären, wenn sich der 
Beschuldigte dem Verfahren oder der Vollstreckung der Strafe entzieht, ins-
besondere dadurch, dass er eine Ladung oder die Aufforderung zum Strafan-
tritt oder Zahlung der Geldstrafe nicht befolgt. § 180 Abs. 4 letzter Satz und 
Abs. 5 gelten sinngemäß. 

Haftfristen Haftfristen 
§ 175. (1) bis (4) … § 175. (1) bis (4) … 
(5) Nach Einbringen der Anklage ist die Wirksamkeit eines Beschlusses auf 

Verhängung oder Fortsetzung der Untersuchungshaft durch die Haftfrist nicht 
mehr begrenzt; Haftverhandlungen finden nach diesem Zeitpunkt nur statt, wenn 

(5) Nach Einbringen der Anklage ist die Wirksamkeit eines Beschlusses auf 
Verhängung oder Fortsetzung der Untersuchungshaft durch die Haftfrist nicht 
mehr begrenzt; Haftverhandlungen finden nach diesem Zeitpunkt nur statt, wenn 
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der Beschuldigte seine Enthaftung beantragt und darüber nicht ohne Verzug in 
einer Hauptverhandlung entschieden werden kann. 

der Angeklagte seine Enthaftung beantragt und darüber nicht ohne Verzug in 
einer Hauptverhandlung entschieden werden kann. 

Tatausgleich Tatausgleich 
§ 204. (1) … § 204. (1) … 
(2) Das Opfer ist in Bemühungen um einen Tatausgleich einzubeziehen, so-

weit er dazu bereit ist. Das Zustandekommen eines Ausgleichs ist von seiner Zu-
stimmung abhängig, es sei denn, dass es diese aus Gründen nicht erteilt, die im 
Strafverfahren nicht berücksichtigungswürdig sind. Seine berechtigten Interessen 
sind jedenfalls zu berücksichtigen (§ 206). 

(2) Das Opfer ist in Bemühungen um einen Tatausgleich einzubeziehen, so-
weit es dazu bereit ist. Das Zustandekommen eines Ausgleichs ist von seiner Zu-
stimmung abhängig, es sei denn, dass es diese aus Gründen nicht erteilt, die im 
Strafverfahren nicht berücksichtigungswürdig sind. Seine berechtigten Interessen 
sind jedenfalls zu berücksichtigen (§ 206). 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 
§ 213. (1) bis (3) … § 213. (1) bis (3) … 
(4) Verzichtet der Angeklagte auf einen Einspruch oder erhebt er einen sol-

chen nicht fristgerecht, so hat das Gericht, sofern es keine Bedenken gegen seine 
Zuständigkeit hat, mit Beschluss festzustellen, dass die Anklageschrift rechtswirk-
sam sei, und ohne Verzug die Hauptverhandlung anzuordnen. § 199 bleibt unbe-
rührt. 

(4) Verzichtet der Angeklagte auf einen Einspruch oder erhebt er einen sol-
chen nicht fristgerecht, so hat das Gericht, sofern es keine Bedenken gegen seine 
Zuständigkeit hat, mit Verfügung festzustellen, dass die Anklageschrift rechts-
wirksam sei, und ohne Verzug die Hauptverhandlung anzuordnen. § 199 bleibt 
unberührt. 

(5) bis (6) … (5) bis (6) … 
§ 263. (1) Wird der Angeklagte bei der Hauptverhandlung noch einer anderen 

Tat beschuldigt, als wegen der er angeklagt ist, so kann das Schöffengericht, wenn 
sie von Amts wegen zu verfolgen ist, auf Antrag des Staatsanwaltes oder des Op-
fers, in anderen Fällen aber nur auf Begehren des zur Privatanklage Berechtigten 
die Verhandlung und das Urteil auch auf diese Tat ausdehnen. Die Zustimmung 
des Angeklagten ist nur dann erforderlich, wenn er bei seiner Verurteilung wegen 
dieser Tat unter ein strengeres als das Strafgesetz fiele, das auf die in der Anklage-
schrift angeführte strafbare Handlung anzuwenden wäre. 

§ 263. (1) Wird der Angeklagte bei der Hauptverhandlung noch einer anderen 
Tat beschuldigt, als wegen der er angeklagt ist, so kann das Schöffengericht, wenn 
sie von Amts wegen zu verfolgen ist, auf Antrag des Staatsanwaltes oder des Op-
fers dieser Tat, in anderen Fällen aber nur auf Begehren des zur Privatanklage 
Berechtigten die Verhandlung und das Urteil auch auf diese Tat ausdehnen. Die 
Zustimmung des Angeklagten ist nur dann erforderlich, wenn er bei seiner Verur-
teilung wegen dieser Tat unter ein strengeres als das Strafgesetz fiele, das auf die 
in der Anklageschrift angeführte strafbare Handlung anzuwenden wäre. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 292. Das Verfahren auf Grund einer zur Wahrung des Gesetzes ergriffenen 

Nichtigkeitsbeschwerde richtet sich im allgemeinen nach den in den §§ 286 Abs. 1 
bis 3 und 287 bis 291 enthaltenen Vorschriften. Dem Angeklagten (Verurteilten) 
oder seinem Verteidiger ist eine Gleichschrift der Nichtigkeitsbeschwerde mit dem 
Bedeuten mitzuteilen, daß er sich binnen einer festzusetzenden angemessenen 
Frist hiezu äußern könne; vom Gerichtstag ist er mit der Bemerkung in Kenntnis 
zu setzen, daß es ihm freistehe zu erscheinen. Ist der Aufenthaltsort des Angeklag-

§ 292. Das Verfahren auf Grund einer zur Wahrung des Gesetzes ergriffenen 
Nichtigkeitsbeschwerde richtet sich im allgemeinen nach den in den §§ 286 Abs. 1 
und 2 und 287 bis 291 enthaltenen Vorschriften. Dem Angeklagten (Verurteilten) 
oder seinem Verteidiger ist eine Gleichschrift der Nichtigkeitsbeschwerde mit dem 
Bedeuten mitzuteilen, daß er sich binnen einer festzusetzenden angemessenen 
Frist hiezu äußern könne; vom Gerichtstag ist er mit der Bemerkung in Kenntnis 
zu setzen, daß es ihm freistehe zu erscheinen. Ist der Aufenthaltsort des Angeklag-
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ten nicht bekannt und ohne besonderen Verfahrensaufwand nicht feststellbar, so 
kann die Zustellung an ihn unterbleiben. Das gleiche gilt für den Privatbeteiligten, 
sofern der Ausspruch über die privatrechtlichen Ansprüche von der Nichtigkeits-
beschwerde betroffen ist, und für die sonst Beteiligten, sofern ihre Rechte betrof-
fen sind. Findet der Oberste Gerichtshof die zur Wahrung des Gesetzes erhobene 
Beschwerde gegründet, so hat er zu erkennen, daß in der fraglichen Strafsache 
durch den angefochtenen Beschluß oder Vorgang, durch das gepflogene Verfahren 
oder durch das erlassene Urteil das Gesetz verletzt worden sei. Dieser Ausspruch 
ist in der Regel ohne Wirkung auf den Angeklagten. Ist jedoch der Angeklagte 
durch ein solches nichtiges Urteil zu einer Strafe verurteilt worden, so steht es dem 
Obersten Gerichtshofe frei, nach seinem Ermessen entweder den Angeklagten 
freizusprechen oder einen milderen Strafsatz anzuwenden oder nach Umständen 
eine Erneuerung des gegen diesen gepflogenen Verfahrens anzuordnen. 

ten nicht bekannt und ohne besonderen Verfahrensaufwand nicht feststellbar, so 
kann die Zustellung an ihn unterbleiben. Das gleiche gilt für den Privatbeteiligten, 
sofern der Ausspruch über die privatrechtlichen Ansprüche von der Nichtigkeits-
beschwerde betroffen ist, und für die sonst Beteiligten, sofern ihre Rechte betrof-
fen sind. Findet der Oberste Gerichtshof die zur Wahrung des Gesetzes erhobene 
Beschwerde gegründet, so hat er zu erkennen, daß in der fraglichen Strafsache 
durch den angefochtenen Beschluß oder Vorgang, durch das gepflogene Verfahren 
oder durch das erlassene Urteil das Gesetz verletzt worden sei. Dieser Ausspruch 
ist in der Regel ohne Wirkung auf den Angeklagten. Ist jedoch der Angeklagte 
durch ein solches nichtiges Urteil zu einer Strafe verurteilt worden, so steht es dem 
Obersten Gerichtshofe frei, nach seinem Ermessen entweder den Angeklagten 
freizusprechen oder einen milderen Strafsatz anzuwenden oder nach Umständen 
eine Erneuerung des gegen diesen gepflogenen Verfahrens anzuordnen. 

I. Wiederaufnahme des Verfahrens I. Wiederaufnahme des Verfahrens 
§ 352. (1) … § 352. (1) … 
(2) Dem Privatankläger steht der Antrag auf Wiederaufnahme ausschließlich 

im Fall einer Einstellung gemäß § 215 Abs. 2 zu. 
(2) Dem Privatankläger steht der Antrag auf Wiederaufnahme in den 

Fällen zu, in denen seine Anträge gemäß § 71 Abs. 1 zurück- oder abgewiesen 
wurden. 

§ 357. (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens ist im Fall ei-
ner gerichtlichen Einstellung im Ermittlungsverfahren bei dem Landesgericht 
einzubringen, das die Einstellung beschlossen hat, im Falle eines nicht bloß vor-
läufigen Rücktritts der Staatsanwaltschaft von der Verfolgung nach den im 11. 
Hauptstück enthaltenen Bestimmungen bei dem Landesgericht, das im Ermitt-
lungsverfahren zuständig gewesen wäre, in den übrigen Fällen jedoch bei dem 
Landesgericht, das für das Hauptverfahren zuständig war. 

§ 357. (1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens ist im Fall ei-
ner gerichtlichen Einstellung im Ermittlungsverfahren bei dem Landesgericht 
einzubringen, das die Einstellung beschlossen hat, im Falle eines nicht bloß vor-
läufigen Rücktritts der Staatsanwaltschaft von der Verfolgung nach den im 11. 
Hauptstück enthaltenen Bestimmungen bei dem Landesgericht, das im Ermitt-
lungsverfahren zuständig gewesen wäre, in den übrigen Fällen jedoch bei dem 
Gericht, das für das Hauptverfahren zuständig war. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
§ 358. (1) … § 358. (1) … 
(2) Das Verfahren tritt durch die Wiederaufnahme grundsätzlich (§ 360) in 

den Stand des Ermittlungsverfahrens. Die Staatsanwaltschaft hat die nach Maßga-
be der bewilligenden Entscheidung erforderlichen Anordnungen oder Anträge zu 
stellen. Die für das Ermittlungsverfahren und die Anklage geltenden Bestimmun-
gen sind auch hier anzuwenden. 

(2) Das Verfahren tritt durch die Wiederaufnahme grundsätzlich (§§ 71, 360) 
in den Stand des Ermittlungsverfahrens. Staatsanwaltschaft oder Privatankläger 
haben die nach Maßgabe der bewilligenden Entscheidung erforderlichen Anord-
nungen oder Anträge zu stellen. Die für das Ermittlungsverfahren und die Anklage 
geltenden Bestimmungen sind auch hier anzuwenden. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
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Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

§ 364. (1) Gegen die Versäumung der Frist zur Anmeldung, Ausführung oder 
Erhebung eines Rechtsmittels oder Rechtsbehelfs ist den Beteiligten des Verfah-
rens die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen, sofern sie 

§ 364. (1) Gegen die Versäumung der Frist zur Anmeldung, Ausführung oder 
Erhebung eines Rechtsmittels oder Rechtsbehelfs ist den Beteiligten des Verfah-
rens, dem Privatankläger überdies gegen die Versäumung der Hauptverhand-
lung oder der erforderlichen Anträge (§ 71 Abs. 6), die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand zu bewilligen, sofern sie 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Abwesenheitsverfahren Abwesenheitsverfahren 
§ 427. (1) … § 427. (1) … 
(2) Soweit die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten nicht 

durchgeführt werden kann, sei es, weil die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht 
vorliegen oder der Vorsitzende die Anwesenheit des Angeklagten zur umfassen-
den Beurteilung des Anklagevorwurfs für erforderlich hält, so ist die Hauptver-
handlung gemäß § 226 zu vertagen und gegebenenfalls die Vorführung des Ange-
klagten anzuordnen. Ist der Angeklagte jedoch flüchtig oder unbekannten Aufent-
halts, so ist gemäß § 197 Abs. 1 vorzugehen. 

(2) Soweit die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten nicht 
durchgeführt werden kann, sei es, weil die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht 
vorliegen oder der Vorsitzende die Anwesenheit des Angeklagten zur umfassen-
den Beurteilung des Anklagevorwurfs für erforderlich hält, so ist die Hauptver-
handlung gemäß § 226 zu vertagen und gegebenenfalls die Vorführung des Ange-
klagten anzuordnen. Ist der Angeklagte jedoch flüchtig oder unbekannten Aufent-
halts, so hat das Gericht gemäß § 197 Abs. 1 vorzugehen. 

(3) … (3) … 
§ 439. (1) Die Anordnung der in den §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 StGB vorgese-

henen vorbeugenden Maßnahmen ist nichtig, wenn nicht während der ganzen 
Hauptverhandlung ein Verteidiger des Beschuldigten anwesend war. 

§ 439. (1) Die Anordnung der in den §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 StGB vorgese-
henen vorbeugenden Maßnahmen ist nichtig, wenn nicht während der ganzen 
Hauptverhandlung ein Verteidiger des Angeklagten anwesend war. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
§ 440. Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter, so ist in einem Ver-

fahren, in dem hinreichende Gründe für die Annahme der Voraussetzungen der 
§§ 21 Abs. 2 oder 22 StGB vorliegen, § 431 dem Sinne nach anzuwenden. 

§ 440. Hat der Angeklagte einen gesetzlichen Vertreter, so ist in einem Ver-
fahren, in dem hinreichende Gründe für die Annahme der Voraussetzungen der 
§§ 21 Abs. 2 oder 22 StGB vorliegen, § 431 dem Sinne nach anzuwenden. 

§ 451. (1) Der Strafantrag (§ 210 Abs. 1) hat die im § 211 Abs. 1 angeführten 
Angaben zu enthalten. Im Antrag sind ferner die Beweismittel anzugeben, deren 
sich der Ankläger bedienen will. Der Antrag ist in so vielen Ausfertigungen zu 
überreichen, daß jedem der Beschuldigten eine Ausfertigung zugestellt und eine 
bei den Akten zurückbehalten werden kann; er ist dem Beschuldigten unverzüg-
lich zuzustellen. 

§ 451. (1) Der Strafantrag (§ 210 Abs. 1) hat die im § 211 Abs. 1 angeführten 
Angaben zu enthalten. Im Antrag sind ferner die Beweismittel anzugeben, deren 
sich der Ankläger bedienen will. Der Antrag ist in so vielen Ausfertigungen zu 
überreichen, daß jedem der Angeklagten eine Ausfertigung zugestellt und eine bei 
den Akten zurückbehalten werden kann; er ist dem Angeklagten unverzüglich 
zuzustellen. 

(2) … (2) … 
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(3) Wird dem Richter zugleich der Beschuldigte vorgeführt und gesteht er die 

ihm zur Last gelegte Tat oder erscheinen der Ankläger und der Beschuldigte 
zugleich vor dem Richter, und sind alle Beweismittel für die Anklage und Vertei-
digung zur Hand, so kann der Richter mit Zustimmung des Beschuldigten sogleich 
die Verhandlung vornehmen (§ 456) und das Urteil fällen. 

(3) Wird dem Richter zugleich der Angeklagte vorgeführt und gesteht er die 
ihm zur Last gelegte Tat oder erscheinen der Ankläger und der Angeklagte 
zugleich vor dem Richter, und sind alle Beweismittel für die Anklage und Vertei-
digung zur Hand, so kann der Richter mit Zustimmung des Angeklagten sogleich 
die Verhandlung vornehmen (§ 456) und das Urteil fällen. 

§ 480. Für die Weideraufnahme und die Erneuerung des Strafverfahrens so-
wie für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten die im 16. Hauptstück 
enthaltenen Bestimmungen. In den Fällen der §§ 353 bis 356 entscheidet das Be-
zirksgericht über die Bewilligung der Wiederaufnahme 

§ 480. Für die Weideraufnahme und die Erneuerung des Strafverfahrens so-
wie für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelten die im 16. Hauptstück 
enthaltenen Bestimmungen. In den Fällen der §§ 353 bis 357 entscheidet das Be-
zirksgericht über die Bewilligung der Wiederaufnahme 

§ 485. (1) … § 485. (1) … 
(2) Sobald ein Beschluss gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 rechtswirksam geworden 

ist, hat der Ankläger binnen dreier Monate bei sonstigem Verlust des Verfolgungs-
rechts die für die Fortführung des Verfahrens erforderlichen Anträge zu stellen. 

(2) Sobald ein Beschluss gemäß Abs. 1 Z 1 oder 2 rechtskräftig geworden 
ist, hat der Ankläger binnen dreier Monate bei sonstigem Verlust des Verfolgungs-
rechts die für die Fortführung des Verfahrens erforderlichen Anträge zu stellen. 

§ 489. (1) Gegen die vom Landesgericht als Einzelrichter ausgesprochenen 
Urteile kann außer dem Einspruch gemäß § 427 Abs. 3 nur das Rechtsmittel der 
Berufung wegen der in § 281 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 6 bis 11 und § 468 Abs. 1 Z 1 
und 2 aufgezählten Nichtigkeitsgründe oder gegen die im § 464 Z 2 und 3 genann-
ten Aussprüche ergriffen werden. Für das Verfahren sind die §§ 285 Abs. 2 bis 
Abs. 5, 465 bis 475 und 479 sinngemäß anzuwenden. Für den Nichtigkeitsgrund 
des § 281 Abs. 1 Z 3 gelten die in § 468 Abs. 1 Z 3 zitierten Bestimmungen. 

§ 489. (1) Gegen die vom Landesgericht als Einzelrichter ausgesprochenen 
Urteile kann außer dem Einspruch gemäß § 427 Abs. 3 nur das Rechtsmittel der 
Berufung wegen der in § 281 Abs. 1 Z 1 bis 5 und 6 bis 11 und § 468 Abs. 1 Z 1 
und 2 aufgezählten Nichtigkeitsgründe oder gegen die im § 464 Z 2 und 3 genann-
ten Aussprüche ergriffen werden. Für das Verfahren sind die §§ 285 Abs. 2 bis 
Abs. 5, 465 bis 475, mit Ausnahme des § 468 Abs. 2 zweiter Satz, und 479 sinn-
gemäß anzuwenden. Für den Nichtigkeitsgrund des § 281 Abs. 1 Z 3 gelten die in 
§ 468 Abs. 1 Z 3 zitierten Bestimmungen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 514. (1) … § 514. (1) bis (6)… 
 (7) Die Bestimmungen der §§ 20 Abs. 3, 26 Abs. 3, 36 Abs. 4, 39 Abs. 2, 43 

Abs. 4, 51 Abs. 2, 71 Abs. 1, 3 bis 6, 77 Abs. 2a, 77a, 107 Abs. 1, 110 Abs. 3 Z 4, 
113 Abs. 2, 116 Abs. 2 Z 2, 169 Abs. 1, 172a, 175 Abs. 5, 204 Abs. 2, 213 Abs. 4, 
263 Abs. 1, 292, 352 Abs. 2, 357 Abs. 1, 358 Abs. 2, 364 Abs. 1, 427 Abs. 2, 439 
Abs. 1, 440, 451 Abs. 1 und 3, 480, 485 Abs. 2 und 489 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 
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Artikel IV 

Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
Eingriff Eingriff 

§ 91. (1) … § 91. (1) … 
(2) ... (2) ... 
(2a) Wer eine nach den Abs. 1, 1a oder 2 strafbare Handlung gewerbsmäßig 

begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
(2a) Wer eine Straftat nach den Abs. 1, 1a oder 2 gewerbsmäßig begeht, ist 

mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
(3) … (3) … 
(4) ... (4) ... 
(5) Das Strafverfahren obliegt dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster In-

stanz. 
(5) Das Strafverfahren obliegt dem Einzelrichter des Landesgerichts. 

Vernichtung und Unbrauchbarmachung von Eingriffsgegenständen und Ein-
griffsmitteln 

Vernichtung und Unbrauchbarmachung von Eingriffsgegenständen und 
Eingriffsmitteln 

§ 92. (1) In dem Urteil, womit ein Angeklagter des Vergehens nach § 91 
schuldig erkannt wird, ist auf Antrag des Privatanklägers die Vernichtung der zur 
widerrechtlichen Verbreitung bestimmten Eingriffsgegenstände sowie die Un-
brauchbarmachung der ausschließlich oder überwiegend zur widerrechtlichen 
Vervielfältigung bestimmten und der im § 90b sowie im § 90c Abs. 3 bezeichne-
ten Eingriffsmittel anzuordnen. Solche Eingriffsgegenstände und Eingriffsmittel 
unterliegen diesen Maßnahmen ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. Bauten 
sind diesen Maßnahmen nicht unterworfen. Die Vorschriften des § 82, Absatz 3, 
gelten entsprechend. 

§ 92. (1) In dem Urteil, womit ein Angeklagter des Vergehens nach § 91 
schuldig erkannt wird, sind auf Antrag des Privatanklägers die Vernichtung der 
widerrechtlich hergestellten oder verbreiteten sowie der zur widerrechtlichen 
Verbreitung bestimmten Eingriffsgegenstände und die Unbrauchbarmachung der 
ausschließlich oder überwiegend zur widerrechtlichen Vervielfältigung bestimm-
ten und der im § 90b und § 90c Abs. 3 bezeichneten Eingriffsmittel anzuordnen. 
Solche Eingriffsgegenstände und Eingriffsmittel unterliegen diesen Maßnahmen 
ohne Rücksicht darauf, wem sie gehören. Bauten sind diesen Maßnahmen nicht 
unterworfen. Die Vorschriften des § 82 Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend. 

(2) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, so hat das 
Strafgericht auf Antrag des Verletzten die im Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen 
im freisprechenden Erkenntnis oder in einem selbständigen Verfahren anzuordnen, 
wenn die übrigen Voraussetzungen dieser Maßnahmen vorliegen. Im selbständi-
gen Verfahren erkennt hierüber das Gericht, das zur Durchführung des Strafver-
fahrens zuständig wäre, nachdem die etwa erforderlichen Erhebungen gepflogen 
worden sind, nach mündlicher Verhandlung durch Urteil. Auf die Verhandlung, 
die Entscheidung und ihre Veröffentlichung sowie auf die Anfechtung der Ent-
scheidung sind die Vorschriften entsprechend anzuwenden, die für die Entschei-
dung über den Strafanspruch gelten. Für den Kostenersatz gelten dem Sinne nach 

(2) Auf Antrag des Verletzten hat das Strafgericht die im Abs. 1 bezeich-
neten Maßnahmen jedoch auch in einem freisprechenden Erkenntnis oder in 
einem selbstständigen Verfahren (§ 71 Abs. 1 zweiter Satz StPO) anzuordnen, 
wenn die übrigen Voraussetzungen dieser Maßnahmen vorliegen. Im selb-
ständigen Verfahren erkennt hierüber das Gericht, das zur Durchführung des 
Strafverfahrens zuständig wäre, nachdem die etwa erforderlichen Erhebungen 
gepflogen worden sind, nach mündlicher Verhandlung durch Urteil. Auf die Ver-
handlung, die Entscheidung und ihre Veröffentlichung sowie auf die Anfechtung 
der Entscheidung sind die Vorschriften entsprechend anzuwenden, die für die 
Entscheidung über den Strafanspruch gelten. Für den Kostenersatz gelten dem 
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die allgemeinen Vorschriften über den Ersatz der Kosten des Strafverfahrens; wird 
dem Antrag stattgegeben, so trifft die Kostenersatzpflicht die an dem Verfahren 
als Gegner des Antragstellers Beteiligten. 

Sinne nach die allgemeinen Vorschriften über den Ersatz der Kosten des Strafver-
fahrens; wird dem Antrag stattgegeben, so trifft die Kostenersatzpflicht die an dem 
Verfahren als Gegner des Antragstellers Beteiligten. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind, soweit es möglich ist, auch die 
Eigentümer der der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung unterliegenden Ge-
genstände zur Verhandlung zu laden. Sie sind, soweit es sich um die gesetzlichen 
Voraussetzungen dieser Maßnahmen handelt, berechtigt, tatsächliche Umstände, 
vorzubringen, Anträge zu stellen und gegen die Entscheidung die nach der Straf-
prozessordnung zulässigen Rechtsmittel zu ergreifen. Wegen Nichtigkeit können 
sie das Urteil auch dann anfechten, wenn das Gericht die ihm nach den Absätzen 1 
und 2 zustehenden Befugnisse überschritten hat. Sie können ihre Sache selbst oder 
durch einen Bevollmächtigten führen und sich eines Rechtsbeistandes aus der Zahl 
der in die Verteidigerliste eingetragenen Personen bedienen. Die Frist zur Erhe-
bung von Rechtsmitteln beginnt für sie mit der Verkündung des Urteils, auch 
wenn sie dabei nicht anwesend waren. Gegen ein in ihrer Abwesenheit gefälltes 
Urteil können sie keinen Einspruch erheben. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind, soweit es möglich ist, auch die 
Eigentümer der der Vernichtung oder Unbrauchbarmachung unterliegenden Ge-
genstände zur Verhandlung zu laden. Sie sind, soweit es sich um die gesetzlichen 
Voraussetzungen dieser Maßnahmen handelt, berechtigt, tatsächliche Umstände, 
vorzubringen, Anträge zu stellen und gegen die Entscheidung die nach der Straf-
prozessordnung zulässigen Rechtsmittel zu ergreifen. Wegen Nichtigkeit können 
sie das Urteil auch dann anfechten, wenn das Gericht die ihm nach den Absätzen 1 
und 2 zustehenden Befugnisse überschritten hat. Sie können ihre Sache selbst oder 
durch einen Bevollmächtigten führen und sich einer zur Ausübung der Verteidi-
gung gemäß § 48 Abs. 1 Z 4 der Strafprozessordnung, BGBl. Nr. 631/1975, 
berechtigten Person bedienen. Die Frist zur Erhebung von Rechtsmitteln beginnt 
für sie mit der Verkündung des Urteils, auch wenn sie dabei nicht anwesend wa-
ren. Gegen ein in ihrer Abwesenheit gefälltes Urteil können sie keinen Einspruch 
erheben. 

Beschlagnahme Beschlagnahme 
§ 93. (1) Zur Sicherung der auf Grund des § 92 beantragten Maßnahmen 

können die ihnen unterliegenden Eingriffsgegenstände und Eingriffsmittel auf 
Antrag des Privatanklägers vom Strafgericht in Beschlag genommen werden. 

§ 93. (1) Zur Sicherung der auf Grund des § 92 beantragten Maßnahmen 
können die ihnen unterliegenden Eingriffsgegenstände und Eingriffsmittel auf 
Antrag des Privatanklägers vom Strafgericht beschlagnahmt werden. 

(2) Das Strafgericht hat über einen solchen Antrag sofort zu entscheiden. Es 
kann die Bewilligung der Beschlagnahme von dem Erlag einer Sicherstellung 
abhängig machen. Die Beschlagnahme ist auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken. Sie muß aufgehoben werden, wenn eine angemessene Sicherheit 
dafür geleistet wird, daß die beschlagnahmten Gegenstände nicht auf eine uner-
laubte Art benutzt und dem Zugriff des Gerichtes nicht entzogen werden. 

(2) Über einen solchen Antrag hat das Gericht unverzüglich zu entschei-
den. Die Bewilligung der Beschlagnahme kann vom Erlag einer Sicherstel-
lung abhängig gemacht werden. Die Beschlagnahme ist auf das unbedingt 
notwendige Maß zu beschränken. Wenn und sobald eine angemessene Si-
cherheit dafür geleistet wird, dass die beschlagnahmten Gegenstände nicht 
auf eine unerlaubte Art benutzt und dem Zugriff des Gerichtes nicht entzo-
gen werden, hat das Gericht die Beschlagnahme aufzuheben. 

(3) ... (3) ... 
(4) ... (4) ... 
(5) Erkennt das Gericht nicht auf Vernichtung oder Unbrauchbarmachung der 

beschlagnahmten Gegenstände, so hat der Antragsteller dem von der Beschlag-
nahme Betroffenen alle hiedurch verursachten vermögensrechtlichen Nachteile zu 
ersetzen. Kommt es infolge einer von den Parteien getroffenen Vereinbarung zu 

(5) Erkennt das Gericht nicht auf Vernichtung oder Unbrauchbarmachung der 
beschlagnahmten Gegenstände, so hat der Antragsteller dem von der Beschlag-
nahme Betroffenen alle hiedurch verursachten vermögensrechtlichen Nachteile zu 
ersetzen. Kommt es infolge einer von den Beteiligten getroffenen Vereinbarung 
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keiner Entscheidung über den Antrag auf Vernichtung oder Unbrauchbarmachung, 
so kann der Betroffene den Anspruch auf Ersatz nur erheben, wenn er sich ihn in 
der Vereinbarung vorbehalten hat. 

zu keiner Entscheidung über den Antrag auf Vernichtung oder Unbrauchbarma-
chung, so kann der Betroffene den Anspruch auf Ersatz nur erheben, wenn er sich 
ihn in der Vereinbarung vorbehalten hat. 

(6) ... (6) ... 
  

Artikel V 

Änderung des Markenschutzgesetzes 1970 
§ 60a. (1) … § 60a. (1) … 
(2) Das Strafverfahren obliegt dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster In-

stanz. 
(2) Das Strafverfahren obliegt dem Einzelrichter des Landesgerichts. 

(3) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 53 gelten die Bestimmun-
gen des XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. Gegen 
den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Berufung 
zu. 

(3) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 53 gelten die Bestimmun-
gen des 21. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. Gegen 
den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die Beru-
fung zu. 

§ 68i. (1) … § 68i. (1) … 
(2) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 68f Abs. 2 gelten die Be-

stimmungen des XXI. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. 
Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die 
Berufung zu. 

(2) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 68f Abs. 2 gelten die Be-
stimmungen des 21. Hauptstückes der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631. 
Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die 
Berufung zu. 

(3) … (3) … 
§ 68j. (1) … § 68j. (1) … 
(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Abschnitt obliegt dem 

Einzelrichter des Gerichtshofes erster Instanz. 
(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Abschnitt obliegt dem 

Einzelrichter des Landesgerichts. 
§ 81. (1) bis (8) … § 81. (1) bis (8) … 
 (9) Die §§ 60a Abs. 2 und 3, 68i Abs. 2 und 68j Abs. 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 
  



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel VI 

Änderung des Patentgesetzes 1970 
Privatrechtliche Ansprüche Privatrechtliche Ansprüche 

§ 160. Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 150 gelten die Be-
stimmungen des XXI. Hauptstückes der Strafprozessordnung 1975, BGBl. 
Nr. 631. Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden 
Teilen die Berufung zu. 

§ 160. Für die Geltendmachung der Ansprüche nach § 150 gelten die Be-
stimmungen des 21. Hauptstückes der Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631. 
Gegen den Ausspruch über den Entschädigungsanspruch steht beiden Teilen die 
Berufung zu. 

Besonderheiten der Strafverfolgung Besonderheiten der Strafverfolgung 
§ 161. Für das Strafverfahren gelten § 119 Abs. 2 und die §§ 148, 149 und 

157 sinngemäß. Ebenso ist § 156 sinngemäß anzuwenden, jedoch mit der Maßga-
be, dass der Lauf der Monatsfrist des § 156 Abs. 3 mit der Zustellung einer Auf-
forderung des Strafgerichtes an den Beschuldigten beginnt, zu bescheinigen, dass 
er beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklä-
rungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist, dass er sich einem 
solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen oder einen Einspruch 
eingelegt hat. Bringt der Beschuldigte den Nichtigkeitsantrag oder den Einspruch 
nicht rechtzeitig ein, so hat das Gericht, wenn es die Nichtigkeit des Patentes für 
wahrscheinlich hält, den Nichtigkeitsantrag oder den Einspruch von Amts wegen 
zu stellen. Parteien in diesem Verfahren sind das antragstellende Gericht, der Pri-
vatankläger und der Beschuldigte. Die in diesem Verfahren erwachsenden Kosten 
sind Kosten des Strafverfahrens. 

§ 161. Für das Strafverfahren gelten § 119 Abs. 2 und die §§ 148, 149 und 
157 sinngemäß. Ebenso ist § 156 sinngemäß anzuwenden, jedoch mit der Maßga-
be, dass der Lauf der Monatsfrist des § 156 Abs. 3 mit der Zustellung einer Auf-
forderung des Strafgerichtes an den Angeklagten beginnt, zu bescheinigen, dass 
er beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerklä-
rungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhängig ist, dass er sich einem 
solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen oder einen Einspruch 
eingelegt hat. Bringt der Angeklagte den Nichtigkeitsantrag oder den Einspruch 
nicht rechtzeitig ein, so hat das Gericht, wenn es die Nichtigkeit des Patentes für 
wahrscheinlich hält, den Nichtigkeitsantrag oder den Einspruch von Amts wegen 
zu stellen. Beteiligte dieses Verfahrens sind das antragstellende Gericht, der Pri-
vatankläger und der Angeklagte. Die in diesem Verfahren erwachsenden Kosten 
sind Kosten des Strafverfahrens. 

§ 180. (1) bis (13) … § 180. (1) bis (13) … 
 (14) Die §§ 160 und 161 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/xxxx treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 
  

Artikel VII 

Änderung des Auslieferungs- und Rechtshilfegesetzes 
Auslieferungshaft Auslieferungshaft 

§ 29.  (1) bis (3) … § 29.  (1) bis (3) … 
(4) Wird über eine Person, die nicht durch einen Verteidiger vertreten ist, die (4) Wird über eine Person, die nicht durch einen Verteidiger vertreten ist, die 
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Auslieferungshaft verhängt, so ist ihr sogleich ein Verteidiger (§ 61 Abs. 1 Z 1 
StPO) beizugeben. Ein solcher ist nicht beizugeben, wenn sich die betroffene 
Person mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt. § 61 Abs. 2 
bis 4 und § 62 der StPO sind sinngemäß anzuwenden. 

Auslieferungshaft verhängt, so ist ihr sogleich ein Verteidiger (§ 61 Abs. 1 Z 1 
StPO) beizugeben. § 61 Abs. 2 bis 4 und § 62 der StPO sind sinngemäß anzuwen-
den. 

(5) bis (6) … (5) bis (6) … 
Aufschub der Übergabe Aufschub der Übergabe 

§ 37. Das Gericht hat auf Antrag der betroffenen Person oder der Staatsan-
waltschaft oder von Amts wegen die Übergabe aufzuschieben, wenn 
 1. die auszuliefernde Person nicht transportfähig ist oder 
 2. gegen die auszuliefernde Person ein Strafverfahren bei der Staatsanwalt-

schaft oder bei Gericht geführt wird, sie sich in finanzbehördlicher Unter-
suchungshaft befindet oder an ihr eine verhängte Freiheitsstrafe oder vor-
beugende Maßnahme zu vollstrecken ist. Wird jedoch von der Verfolgung 
oder Vollstreckung wegen der Auslieferung abgesehen (§ 192 Abs. 1 Z 2 
StPO; §§ 4 und 157 StVG), so hat die Staatsanwaltschaft die Übergabe 
unverzüglich durchzuführen. 

§ 37. Das Gericht hat auf Antrag der betroffenen Person oder der Staatsan-
waltschaft oder von Amts wegen die Übergabe aufzuschieben, wenn 
 1. die auszuliefernde Person nicht transportfähig ist oder 
 2. gegen die auszuliefernde Person ein Strafverfahren bei der Staatsanwalt-

schaft oder bei Gericht geführt wird, sie sich in finanzbehördlicher Unter-
suchungshaft befindet oder an ihr eine verhängte Freiheitsstrafe oder vor-
beugende Maßnahme zu vollstrecken ist. Wird jedoch von der Verfolgung 
oder Vollstreckung wegen der Auslieferung abgesehen (§ 192 Abs. 1 Z 2 
StPO; §§ 4 und 157 StVG), so hat das Gericht die Übergabe unverzüg-
lich durchzuführen. 

Vorläufige Übergabe Vorläufige Übergabe 
§ 38. (1) Ungeachtet des Aufschubes der Übergabe nach § 37 Z. 3 kann eine 

Person, an der eine Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maßnahme vollzogen wird, 
einem anderen Staat auf sein Ersuchen zur Durchführung bestimmter Verfahrens-
handlungen, insbesondere der Hauptverhandlung und Urteilsfällung, vorläufig 
übergeben werden, wenn ihre Zurückstellung nach Durchführung dieser Verfah-
renshandlungen gewährleistet ist. Die vorläufige Übergabe hat zu unterbleiben, 
wenn sie unangemessene Nachteile für die auszuliefernde Person zur Folge haben 
könnte. 

§ 38. (1) Ungeachtet des Aufschubes der Übergabe nach § 37 Z 2 kann eine 
Person, an der eine Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maßnahme vollzogen wird, 
einem anderen Staat auf sein Ersuchen zur Durchführung bestimmter Verfahrens-
handlungen, insbesondere der Hauptverhandlung und Urteilsfällung, vorläufig 
übergeben werden, wenn ihre Zurückstellung nach Durchführung dieser Verfah-
renshandlungen gewährleistet ist. Die vorläufige Übergabe hat zu unterbleiben, 
wenn sie unangemessene Nachteile für die auszuliefernde Person zur Folge haben 
könnte. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens 

§ 39. Das Auslieferungsverfahren ist auf Antrag der betroffenen Person oder 
der Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen wiederaufzunehmen, wenn sich neue 
Tatsachen oder Beweismittel ergeben, die geeignet erscheinen, erhebliche Beden-
ken gegen die Richtigkeit des Beschlusses zu bewirken. Über die Wiederaufnahme 
entscheidet das Gericht (§ 43 Abs. 4 StPO) in sinngemäßer Anwendung der Be-
stimmungen des § 357 Abs. 2 zweiter bis fünfter Satz und Abs. 3 StPO. Für das 
weitere Verfahren nach einem Beschluss, durch den das Auslieferungsverfahren 

§ 39. Das Auslieferungsverfahren ist auf Antrag der betroffenen Person oder 
der Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen wiederaufzunehmen, wenn sich neue 
Tatsachen oder Beweismittel ergeben, die geeignet erscheinen, erhebliche Beden-
ken gegen die Richtigkeit des Beschlusses zu bewirken. Über die Wiederaufnahme 
entscheidet das Gericht (§ 43 Abs. 4 StPO) in sinngemäßer Anwendung der Be-
stimmungen des § 357 Abs. 2 zweiter bis fünfter Satz und Abs. 3 StPO. Für das 
weitere Verfahren nach einem Beschluss, durch den das Auslieferungsverfahren 



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wiederaufgenommen wird, gelten die Bestimmungen des §§ 31, 33 und 34. wiederaufgenommen wird, gelten die Bestimmungen des §§ 31, 33 und 34; § 43 

Abs. 2 StPO ist sinngemäß anzuwenden. 
Zuständigkeit und Verfahren Zuständigkeit und Verfahren 

§ 67. (1) Für Ersuchen um Vollstreckung und die Anpassung der Strafe, vor-
beugenden Maßnahme oder Abschöpfung der Bereicherung ist das Landesgericht 
zuständig, in dessen Sprengel die betroffene Person ihren Wohnsitz oder Aufent-
halt hat. Ergibt sich nach diesen Bestimmungen keine Zuständigkeit eines be-
stimmten Landesgerichts, so ist das Landesgericht für Strafsachen Wien zuständig. 
Für Ersuchen um Vollstreckung einer Entscheidung über den Verfall oder die 
Einziehung ist das Landesgericht (§ 31 Abs. 5 StPO) zuständig, in dessen Sprengel 
sich der Vermögenswert oder Gegenstand befindet. 

§ 67. (1) Für Ersuchen um Vollstreckung und die Anpassung der Strafe, vor-
beugenden Maßnahme oder Abschöpfung der Bereicherung ist das Landesgericht 
(§ 31 Abs. 5 StPO) zuständig, in dessen Sprengel die betroffene Person ihren 
Wohnsitz oder Aufenthalt hat. Ergibt sich nach diesen Bestimmungen keine Zu-
ständigkeit eines bestimmten Landesgerichts, so ist das Landesgericht für Strafsa-
chen Wien zuständig. Für Ersuchen um Vollstreckung einer Entscheidung über 
den Verfall oder die Einziehung ist das Landesgericht (§ 31 Abs. 5 StPO) zustän-
dig, in dessen Sprengel sich der Vermögenswert oder Gegenstand befindet. 

  

Artikel VIII 

Änderung des Bundesgesetzes über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – EU-JZG 
Entscheidung über die Übergabe Entscheidung über die Übergabe 

§ 21. (1) Das Gericht hat über die Bewilligung oder Ablehnung der Übergabe 
der betroffenen Person binnen 30 Tagen nach deren Festnahme durch Beschluss zu 
entscheiden, der schriftlich auszufertigen ist. Die Verfahrensvorschriften über die 
Zulässigkeit der Auslieferung nach § 31 Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 bis 5 und Abs. 6 
erster bis fünfter Satz ARHG gelten sinngemäß. 

§ 21. (1) Das Gericht hat über die Bewilligung oder Ablehnung der Übergabe 
der betroffenen Person binnen 30 Tagen nach deren Festnahme durch Beschluss zu 
entscheiden, der schriftlich auszufertigen ist. Die Verfahrensvorschriften über die 
Zulässigkeit der Auslieferung nach § 31 Abs. 6 erster bis dritter Satz ARHG 
gelten sinngemäß. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Fahndung Fahndung 

§ 29. (1) Die Staatsanwaltschaft ordnet auf Grund einer gerichtlichen Bewil-
ligung die Festnahme mittels eines Europäischen Haftbefehls an und veranlasst 
gegebenenfalls die Ausschreibung der gesuchten Person im Schengener Informati-
onssystem gemäß Art. 95 SDÜ im Wege der zuständigen Sicherheitsbehörden, 
wenn Anlass für die Einleitung einer Personenfahndung zur Festnahme in zumin-
dest einem Mitgliedstaat besteht. Kann durch eine Ausschreibung im Schengener 
Informationssystem die Fahndung nicht in allen Mitgliedstaaten erreicht werden, 
so sind auch die Dienste der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation- 
INTERPOL in Anspruch zu nehmen. 

§ 29. (1) Die Staatsanwaltschaft ordnet die Festnahme mittels eines gericht-
lich bewilligten Europäischen Haftbefehls an und veranlasst gegebenenfalls die 
Ausschreibung der gesuchten Person im Schengener Informationssystem gemäß 
Art. 95 SDÜ im Wege der zuständigen Sicherheitsbehörden, wenn Anlass für die 
Einleitung einer Personenfahndung zur Festnahme in zumindest einem Mitglied-
staat besteht. Kann durch eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem 
die Fahndung nicht in allen Mitgliedstaaten erreicht werden, so sind auch die 
Dienste der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation- INTERPOL in 
Anspruch zu nehmen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
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Dauer der Beschlagnahme oder Sicherstellung Dauer der Beschlagnahme oder Sicherstellung 

§ 49. Ist der Sicherstellungsentscheidung kein Ersuchen um Übergabe des 
Beweismittels oder um Vollstreckung einer Verfalls- oder Einziehungsentschei-
dung unter Anschluss der zu vollstreckenden Entscheidung angeschlossen, so ist 
die Beschlagnahme oder Sicherstellung bis zur Entscheidung über ein das Be-
weismittel oder den Vermögensgegenstand betreffendes Rechtshilfeersuchen des 
Ausstellungsstaats aufrecht zu erhalten, soweit die Voraussetzungen für die Be-
schlagnahme oder Sicherstellung nach diesem Abschnitt fortbestehen. Im Übrigen 
ist nach § 58 dritter Satz ARHG vorzugehen. 

§ 49. Ist der Sicherstellungsentscheidung kein Ersuchen um Übergabe des 
Beweismittels oder um Vollstreckung einer Verfalls- oder Einziehungsentschei-
dung unter Anschluss der zu vollstreckenden Entscheidung angeschlossen, so ist 
die Beschlagnahme oder Sicherstellung bis zur Entscheidung über ein das Be-
weismittel oder den Vermögensgegenstand betreffendes Rechtshilfeersuchen des 
Ausstellungsstaats aufrecht zu erhalten, soweit die Voraussetzungen für die Be-
schlagnahme oder Sicherstellung nach diesem Abschnitt fortbestehen. Im Übrigen 
ist nach § 58 zweiter Satz ARHG vorzugehen. 

Zuständigkeit Zuständigkeit 
§ 52b. (1) Zur Entscheidung über die Vollstreckung einer vermögensrechtli-

chen Anordnung ist der Gerichtshof erster Instanz sachlich zuständig. 
§ 52b. (1) Zur Entscheidung über die Vollstreckung einer vermögensrechtli-

chen Anordnung ist das Landesgericht sachlich zuständig. 
(2) und (3) … (2) und (3) … 

Entscheidung Entscheidung 
§ 52d. (1) und (2) … § 52d. (1) und (2) … 
(3) Gegen den Beschluss steht der Staatsanwaltschaft und dem von der Ent-

scheidung Betroffenen die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an den 
Gerichtshof zweiter Instanz offen. Einer rechtzeitig erhobenen Beschwerde kommt 
aufschiebende Wirkung zu. 

(3) Gegen den Beschluss steht der Staatsanwaltschaft und dem von der Ent-
scheidung Betroffenen die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an das 
Oberlandesgericht offen. Einer rechtzeitig erhobenen Beschwerde kommt auf-
schiebende Wirkung zu. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 53b. (1) Zur Entscheidung über die Vollstreckung einer Entscheidung, mit 
der eine Geldsanktion ausgesprochen worden ist, ist der Gerichtshof erster Instanz 
sachlich zuständig. 

§ 53b. (1) Zur Entscheidung über die Vollstreckung einer Entscheidung, mit 
der eine Geldsanktion ausgesprochen worden ist, ist das Landesgericht sachlich 
zuständig. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Entscheidung Entscheidung 

§ 53d. (1) bis (3) … § 53d. (1) bis (3) … 
(4) Gegen den Beschluss steht der Staatsanwaltschaft und dem Betroffenen 

die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an den Gerichtshof zweiter In-
stanz offen. Einer rechtzeitig erhobenen Beschwerde des Betroffenen kommt auf-
schiebende Wirkung zu. 

(4) Gegen den Beschluss steht der Staatsanwaltschaft und dem Betroffenen 
die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an das Oberlandesgericht of-
fen. Einer rechtzeitig erhobenen Beschwerde des Betroffenen kommt aufschieben-
de Wirkung zu. 
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(5) und (6) … (5) und (6) … 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 
§ 77. (1) bis (14) … § 77. (1) bis (14) … 
 (15) Die Bestimmungen der §§ 21 Abs. 1, 29 Abs. 1, 49, 52b Abs. 1, 52d 

Abs. 3, 53b Abs. 1 und 53d Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I 
Nr. xx/xxxx treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

 


